
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/5/18 93/03/0250
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1994

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §66 Abs2a;

StVO 1960 §67;

Rechtssatz

§ 66 Abs 2a StVO gilt auch für den Fall der Beförderung von Anhängern mit Rennfahrrädern (hier: iZm der Frage der

Zulässigkeit verschiedener Bedingungen unter denen die Beförderung von Personen auf bestimmten

Fahrradanhängern bewilligt wurde).
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